
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule 

Referat Volksmusik 

 

Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina 

Sezione musica popolare 

 

 

Museumstraße 54  39100 Bozen 
Tel. 0471 30 04 56  Fax 0471 30 23 22 

http://www.musikschule.it 
ld.musikschule@pec.prov.bz.it 

referat.volksmusik@provinz.bz.it 
Steuernr./Mwst.Nr. 00390090215 

   

via Museo 54  39100 Bolzano 
Tel. 0471 30 04 56  Fax 0471 30 23 22 
http://www.musikschule.it 
ld.musikschule@pec.prov.bz.it 
sezione.musicapopolare@provincia.bz.it 
Codice fiscale/Partita Iva 00390090215  

  An die Direktionen 

der Musikschulen  

 

An die Direktionen der Grund-, Mittel- und 

Oberschulen 

 

  
Bozen, 05.08.2022  
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Zur Kenntnis: An die Landesdirektorin Grund-, Mittel- und Oberschulen 

Sigrun Falkensteiner 

 

 

 

 

 

 

Mitteilung 

 
 

Freie Teilzeit-Stelle in der Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule, Referat Volksmusik 
 
 
Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor, geschätzte Lehrpersonen, 
 
im Referat Volksmusik arbeiten Musiklehrer*innen, die eine Teilfreistellung vom Unterricht haben. Sie betreuen 
verschiedene Fachgebiete im Bereich der Volksmusik und stehen durch ihre Rolle als Lehrperson dabei im 
steten engen Kontakt und Austausch mit der schulischen Realität.  
 
Mit dieser Mitteilung wird deshalb folgende freie Teilzeitstelle im Referat Volksmusik für das kommende 
Schuljahr 2022/23 bekanntgegeben: 
 

Arbeitsbereich  Art der Freistellung Arbeitsplatz 

 
Förderung, Vermittlung, Aus- und Weiterbildung, 
Entwicklung im Bereich der musikalischen Volkskultur 
 
Schwerpunkte: Konzepterstellung, Planung und 
Organisation von Veranstaltungen, Projekten und 
Fortbildungen, Beratung und Betreuung von Sing- und 
Musiziergruppen, Transkription von Tonaufnahmen, 
Bearbeitung von Notensätzen für verschiedenste 
Besetzungen, Zusammenarbeit mit fachverwandten 
Verbänden im in- und Ausland 
 

 
Teilfreistellung: 

- 9/24 WoSt 

Referat 

Volksmusik, 

Bozen 

 

 

1. Antrag und Auswahlverfahren 
 
Zulassungsvoraussetzungen: In der Regel sind Lehrpersonen mit unbefristetem Auftrag zugelassen, welche 
die notwendige Qualifikation für die ausgeschriebene Stelle nachweisen können. 
 

Anforderungsprofil für die ausgeschriebene Stelle: 
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• fachliches Wissen, methodische-didaktische und künstlerische Kompetenzen und Erfahrungen im 
Bereich der alpenländischen Volksmusik 

• Beherrschung der Griffschrift-Notation, für Übertragung von Griffschrift in Normalnotation und 
umgekehrt 

• Kenntnisse der wichtigsten Notations- und EDV-Programme 

• hohe soziale Kompetenz und Beratungskompetenz, gute Kommunikationsfähigkeit und 
Aufgeschlossenheit, Arbeit im Team und mit Gruppen 

• Bereitschaft, laufende Initiativen im Rahmen von Gesamtkonzepten weiterzuentwickeln, Vorhaben zu 
organisieren und deren Durchführung zu begleiten und zu evaluieren 

• Bereitschaft, Fortbildungen selbst durchzuführen 

• Fähigkeit zur Verknüpfung von Theorie und Praxis 
 

Bewerberinnen und Bewerber richten ein Schreiben an die Landesmusikschuldirektion, in dem sie darlegen, 
warum sie die Stelle anstreben und geben weiters an, welche Erfahrungen sie bisher im genannten 
Arbeitsbereich vorzuweisen haben. 
 
Bewerberinnen und Bewerber, die die Voraussetzungen erfüllen und dem Anforderungsprofil entsprechen, 
werden zu einem Gespräch eingeladen.  
 
 

2. Termine und Anträge 
 
Die Anträge sind bis zum 20. August 2022 
in digitaler Form an die Landesdirektion (ld.musikschule@provinz.bz.it) zu richten.  
 
 
 
3. Allgemeine Regelungen 
 

Für das Lehrpersonal erfolgt die Freistellung im Rahmen einer Zuweisung für das Schuljahr 2022/23 an die 

Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule – Referat Volksmusik. Der Stundenplan beträgt für die 

Teil-Freistellung 9/24 insgesamt 14 Verwaltungs-Wochenstunden bei flexibler Arbeitsteilung und regelmäßiger 

Anwesenheit im Büro mindestens 1 Mal die Woche.  

Der Dienstsitz bleibt für die Dauer der Freistellung in der jeweiligen Musikschule. Für die 

Außendienstvergütung gelten die gleichen Bedingungen wie für das Lehrpersonal. 

Alle weiteren Details werden im mündlichen Gespräch geklärt. 
 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Der Bildungsdirektor 
Gustav Tschenett 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
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